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1. Gegenstand der Untersuchung 

Die Stadt Memmingen plant die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 102 „Allgäuer Straße 

West“. 

Auf den heute im Wesentlichen unbebauten Flächen, westlich der Allgäuer Straße und östlich 

des Dickenreiser Wegs soll ein neues Wohnquartier entstehen. Bereits im November 2016 wur-

de hierzu ein entsprechender Aufstellungsbeschluss gefasst. Zwischenzeitlich wurde die Pla-

nung geändert, insbesondere die Art der baulichen Nutzung betreffend. Nunmehr wird für das 

gesamte Gebiet allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Auf das Plangebiet wirken einerseits die Schallimmissionen aus den umliegenden Verkehrswe-

gen, wie die Allgäuer Straße und die Autobahn A7 ein. Andererseits befinden sich umliegend 

bestehende gewerbliche Nutzungen, mit schallrelevanten Einwirkungen auf das Plangebiet. Der 

Verkehrsflughafen Memmingen liegt rd. 3,5 km entfernt. 

Als Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens wurde daher bereits in der Vergangenheit eine 

schalltechnische Begutachtung, em plan, Projekt-Nr. 2018 1078 vom 16.08.2019 auf der Grund-

lage der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau erstellt, welche auf Basis neuer Verkehrsmen-

gendaten für die Verkehrswege und zwischenzeitlich geänderter Berechnungsgrundlagen sowie 

unter Berücksichtigung des aktuellen Bebauungskonzepts fortgeschrieben wird. 

Die DIN 18005 verweist normativ auf die einschlägigen Richtlinien für die Berechnung der 

Schalleinwirkungen aus Verkehr, nämlich auf die Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - 

RLS-19. Im Falle von Gewerbelärm wird auf die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, 

TA Lärm verwiesen. 

Nachrichtlich werden zudem die zu erwartenden Schallimmissionen aus dem nahegelegenen 

Verkehrsflughafen Memmingen anhand öffentlich zugänglicher Lärminformationen dokumen-

tiert. 

Zur praktischen Umsetzung der Untersuchungsergebnisse wird ein Vorschlag zur Abhandlung 

der Belange des Schallschutzes in der Satzung des Bebauungsplans erarbeitet, welcher Be-

standteil der Untersuchung ist.  

Die Randbedingungen und Ergebnisse der Untersuchungen sind in dem vorliegenden Bericht 

zusammengefasst. 
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2. Örtlichkeiten und Randbedingungen 

Die Örtlichkeiten sind den Lageplänen in den Anlagen sowie den folgenden Abbildungen zu 

entnehmen. 

Das Plangebiet grenzt im Osten unmittelbar an die Allgäuer Straße (St 2031) an. In wenigstens 

rd. 140 m Entfernung verläuft von Nordwesten nach Südosten die Bundesautobahn A7.  

 

Abbildung 1: Luftbild Übersicht, Quelle: Google Earth 

Östlich der Allgäuer Straße liegen gewerblich genutzte Flächen, die auf das Plangebiet einwir-

ken. Konkrete, für das in Rede stehende Plangebiet verwertbare Regelungen zum Lärmimmis-

sionsschutz existieren für die im Nahbereich gelegenen Unternehmen nicht (2). 

Im Westen des Plangebiets, auf der FlNr. 1899, Dickenreiser Weg 91 wird eine Schreinerei be-

trieben. Im zugehörigen Genehmigungsbescheid (3) wurde für das benachbarte Gebäude auf 

der FlNr. 1898 ein maximal zulässiger reduzierter Immissionsrichtwert von 50 dB(A), tags fest-

gelegt. Entsprechend dem Genehmigungsbescheid ist die Nutzung auf die Tagzeit von 6:00 Uhr 

bis 22:00 Uhr beschränkt. 

Ansonsten befinden sich im engeren Umfeld bestehende Wohnnutzungen. 

Der Flughafen Memmingen liegt rd. 3,5 km vom Baugebiet entfernt. 

 

Lage Plangebiet 
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Abbildung 2: Plangebiet mit Kennzeichnung der Schreinerei, Quelle: Stadtplanungsamt Memmingen 

Schreinerei 

FlNr. 1899 
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Der vorliegende Bebauungsplan ist das Ergebnis einer Reihe von Voruntersuchungen. So wur-

de die generelle Machbarkeit im Jahr 2016 geprüft. Hierzu wurde u. a. eine schalltechnische 

Untersuchung, em plan, Projekt-Nr. 2016 884 (7) erstellt.  

Im Weiteren wurden zuletzt insbesondere die gewerblichen Nutzungen östlich der Allgäuer 

Straße vertiefend betrachtet Projekt-Nr. 2018 1078 (8). Im Ergebnis war entlang der Allgäuer 

Straße eine gemischte Nutzung und im Westen anschließend eine Wohnnutzung vorgesehen.  

Das nunmehr vorliegende Bebauungskonzept sieht in allem Bereichen eine Nutzung als allge-

meines Wohngebiet für eine Bebauung mit bis zu vier Vollgeschoßen vor. 

Hinsichtlich der gewerblichen Einwirkungen haben sich nach Angabe des Stadtplanungsamtes 

keine Änderungen ergeben. Die in der Untersuchung aus 2019 dokumentierten Schallemissio-

nen können danach unverändert übernommen werden (13). 

Die Topografie in und um das Bebauungsplangebiet ist weitestgehend eben. Jedoch steigt das 

Gelände von Osten nach Westen um bis zur 12 m an. 
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3. Beurteilungsgrundlagen 

3.1 DIN 18005, Schallschutz im Städtebau 

In der städtebaulichen Planung findet grundsätzlich die DIN 18005, Schallschutz im Städtebau 

Anwendung. Die DIN 18005 enthält Grundlagen und Hinweise für die städtebauliche Planung. 

Sie verweist auf Berechnungsverfahren und einschlägige Rechtsvorschriften für die Ermittlung 

und Beurteilung von Schallimmissionen unterschiedlicher Arten von Lärmquellen. 

Der Beurteilungszeitraum Tag erstreckt sich hierbei von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr, der Beurtei-

lungszeitraum Nacht währt von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr.  

Es sind die nachfolgenden Orientierungswerte des Beiblatts 1 der DIN 18005 für die Beurteilung 

der Schallimmissionen maßgeblich: 

Tab: 3-1: Orientierungswerte nach DIN 18005-1, Beiblatt 1 

Baugebiet Verkehrslärma 

 

 

Lr 

dB 

Industrie-, Gewerbe- und 
Freizeitlärm sowie Ge-

räusche von vergleichba-
ren öffentlichen Anlagen 

Lr 

dB 

 tags nachts tags nachts 

Reine Wohngebiete (WR) 50 40 50 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsied-
lungsgebiete (WS), Wochenendhausgebieten, 
Ferienhausgebieten, Campingplatzgebieten 

55 45 55 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55 55 55 

Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 60 40 

Dorfgebiete (MD), Dörfliche Wohngebiete 
(MDW), Mischgebiete (MI), Urbane Gebiete 
(MU) 

60 50 60 45 

Kerngebiete (MK) 63 53 60 45 

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50 

Sonstige Sondergebiete (SO) sowie Flächen für 
den Gemeinbedarf, soweit sie schutzbedürftig 
sind, je nach Nutzungsartb 

45 bis 65 35 bis 65 45 bis 65 35 bis 65 

Industriegebiete (GI)c - - - - 
a   Die dargestellten Orientierungswerte gelten für Straßen-, Schienen- und Schiffsverkehr. Abweichend davon 
schlägt die WHO für den Fluglärm zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken deutlich niedrigere Schutzziele vor. 
b   Für Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Kurgebiete oder Pflegeanstalten ist ein hohes Schutzniveau 
anzustreben. 
c   Für Industriegebiete kann kein Orientierungswert angegeben werden. 
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Grundlage für die Beurteilung der Schallimmissionen aus Straßenverkehr sind die in der 

DIN 18005 aufgeführten Orientierungswerte, die in der Stadtplanung ein zu berücksichtigendes 

Ziel darstellen. Der Belang des Schallschutzes stellt einen wichtigen Planungsgrundsatz neben 

anderen Belangen dar. Die Einhaltung der Orientierungswerte ist im Hinblick auf die mit der Ei-

genart einer Baufläche verbundenen Erwartungen auf einen angemessenen Schutz vor Lärmbe-

lastungen wünschenswert. Die DIN 18005, Schallschutz im Schallschutz im Städtebau, Bei-

blatt 1 enthält hierzu folgende Hinweise: 

… „Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen 

Abwägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen– z.B. 

dem Gesichtspunkt der Erhaltung bestehender Stadtstrukturen– zu verstehen. Die Abwägung 

kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange– insbesondere bei Maßnahmen der 

Innenentwicklung– zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.“… 

… „In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Ver-

kehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo 

im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten abgewichen 

wird, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere geeignete 

Maßnahmen (z.B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schall-

schutzmaßnahmen– insbesondere für Schlafräume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesi-

chert werden.“ … 

Das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr führt im Schreiben „Lärm-
schutz in der Bauleitplanung“ aus, dass … „Mit dem Gebot gerechter Abwägung kann es auch 

(noch) vereinbar sein, Wohngebäude an der dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Au-

ßenpegeln auszusetzen, die deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn 

durch eine entsprechende Anordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Au-

ßenteile jedenfalls im Innern der Gebäude angemessener Lärmschutz“ … „ gewährleistet ist und 

außerdem darauf geachtet worden ist, dass auf der straßenabgewandten Seite des Grund-

stücks geeignete geschützte Außenwohnbereiche geschaffen werden (Verkehrslärmschutz 

durch „architektonische Selbsthilfe“).“ … 

Zudem wird in dem Schreiben neben der Einhaltung der Innenraumpegel auf die Grenzwerte 

zur Lärmvorsorge der 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung hingewiesen. 
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3.2 16. BImSchV, Verkehrslärmschutzverordnung 

Die 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung, 16. BImSchV gilt für den Neubau bzw. für die 

wesentliche Änderung von Verkehrswegen. Die Verordnung nennt Grenzwerte zur Lärmvorsor-

ge, bei deren Einhaltung der Schutz der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Verkehrsgeräusche gewährleistet ist. Wenngleich die 16. BImSchV für das in Rede ste-

hende Vorhaben nicht unmittelbar anwendbar ist, erscheint jedoch eine Beurteilung von Ver-

kehrsgeräuschen in Anlehnung an die dort genannten Vorsorgewerte im Rahmen der Abwä-

gung möglich. Nachfolgend ein Auszug aus der 16. BImSchV: 

… „          Tag  Nacht 

1. An Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen  

 und Kleinsiedlungsgebieten      57 dB(A) 47 dB(A) 

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten  

 und Kleinsiedlungsgebieten      59 dB(A) 49 dB(A) 

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten  

 und Urbanen Gebieten      64 dB(A) 54 dB(A) 

4. in Gewerbegebieten       69 dB(A) 59 dB(A) 

“ … 
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3.3 TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm 

Die gewerblichen Nutzungen im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets sind jeweils als An-

lage im Sinne der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm einzustufen. We-

sentliche Punkte der TA Lärm sind in der folgenden Zusammenstellung in verkürzter Form in-

haltlich wiedergegeben. Bezüglich der Begriffsdefinitionen wird auf die TA Lärm verwiesen.  

Es sind folgende Immissionsrichtwerte für die Beurteilung einwirkender Geräuschimmissionen 

zu beachten: 

Tab. 3-2: Immissionsrichtwerte nach TA Lärm 

Tag (6:00 h bis 22:00 h) Nacht (22:00 h bis 6:00 h) 

a) in Industriegebieten 

70 dB(A) 70 dB(A) 

b) in Gewerbegebieten  

65 dB(A) 50 dB(A) 

c) in urbanen Gebieten 

63 dB(A) 45 dB(A) 

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

60 dB(A) 45 dB(A) 

e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

55 dB(A) 40 dB(A) 

f) in reinen Wohngebieten 

50 dB(A) 35 dB(A) 

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

45 dB(A) 35 dB(A) 

Die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm werden ergänzt durch einen Zuschlag von 6 dB(A) für 

Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit. Es sind dies folgende Zeiträume: 

Tab. 3-3: Tageszeiten erhöhter Empfindlichkeit nach TA Lärm 

an Werktagen 06:00 bis 07:00 Uhr 

 20:00 bis 22:00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen 06:00 bis 09:00 Uhr 

 13:00 bis 15:00 Uhr 

 20:00 bis 22:00 Uhr 

Die Zuschläge gelten für die in Tabelle 3-2 unter e) bis g) aufgeführten Gebietsnutzungen. 

Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 

als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 

Nach TA Lärm sind die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten einzuhal-

ten. Es sind dies diejenigen Immissionsorte, an denen im Einwirkungsbereich der Anlage am 

ehesten mit einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte zu rechnen ist. 
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Bezüglich bereits vorhandener gewerblicher Schallquellen ist gemäß TA Lärm ab einer Unter-

schreitung der geltenden Immissionsrichtwerte um mindestens 6 dB(A) die Untersuchung der 

Vorbelastung nicht erforderlich. Ab einer Unterschreitung von mindestens 10 dB(A) liegt der 

Immissionsort außerhalb des Einwirkbereichs der zu betrachtenden Anlage. 
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3.4 FluLärmG, Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm 

Entsprechend dem Fluglärmgesetz (FlugLärmG) werden in der Umgebung von Flugplätzen, 

außerhalb des Flugplatzgeländes Lärmschutzbereiche eingerichtet. Die Lärmschutzbereiche 

ergeben sich nach dem Maß der Lärmbelastung. Für die Tagzeit werden zwei und für die 

Nachtzeit wird eine Schutzzone definiert. Hierbei wird zwischen zivilen und militärischen Flug-

plätzen unterschieden. Weiterhin wird zwischen neuen oder wesentlich baulich erweiterten oder 

bestehenden Flugplätzen differenziert. Nachfolgend sind die Werte für neue oder wesentlich 

baulich erweiterte zivile Flugplätze aufgeführt. 

…“ 

Tag-Schutzzone 1: 

  LAeq Tag = 60 dB(A), 

Tag-Schutzzone 2: 

  LAeq Tag = 55 dB(A), 

Nacht-Schutzzone: 

  LAeq Nacht = 50 dB(A), 

  LAmax = 6 mal 53 dB(A).“… 

 

Die Beurteilungszeiträume Tag und Nacht gelten analog zur DIN 18005. 

tags:   06:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

nachts:  22:00 Uhr bis 06:00 Uhr  

Gem. § 5 FlugLärmG gilt hinsichtlich von Bauverboten folgendes: 

…“ 

(1) In einem Lärmschutzbereich dürfen Krankenhäuser, Altenheime, Erholungsheime und ähn-

liche in gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen nicht errichtet werden. In den Tag-

Schutzzonen des Lärmschutzbereichs gilt Gleiches für Schulen, Kindergärten und ähnliche 

in gleichem Maße schutzbedürftige Einrichtungen. Die nach Landesrecht zuständige Be-

hörde kann Ausnahmen zulassen, wenn dies zur Versorgung der Bevölkerung mit öffentli-

chen Einrichtungen oder sonst im öffentlichen Interesse dringend geboten ist. 

(2) In der Tag-Schutzzone 1 und in der Nacht-Schutzzone dürfen Wohnungen nicht errichtet 

werden. 

(3) Das Verbot nach Absatz 2 gilt nicht für die Errichtung von 

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen von Betrieben oder öffentlichen 

Einrichtungen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, 

2. Wohnungen, die nach § 35 Abs. 1 des Baugesetzbuchs im Außenbereich zulässig sind, 
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3. Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften für Angehörige der Bundeswehr und der 

auf Grund völkerrechtlicher Verträge in der Bundesrepublik Deutschland stationierten 

Streitkräfte, 

4. Wohnungen im Geltungsbereich eines vor der Festsetzung des Lärmschutzbereichs be-

kannt gemachten Bebauungsplans, 

5. Wohnungen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nach § 34 des Bauge-

setzbuchs, 

6. Wohnungen im Geltungsbereich eines nach der Festsetzung des Lärmschutzbereichs 

bekannt gemachten Bebauungsplans, wenn dieser der Erhaltung, der Erneuerung, der 

Anpassung oder dem Umbau von vorhandenen Ortsteilen mit Wohnbebauung dient. 

Satz 1 Nr. 4 gilt nicht für Grundstücke, auf denen die Errichtung von Wohnungen bauplanungs-

rechtlich mehr als sieben Jahre nach einer nach dem 6. Juni 2007 erfolgten Festsetzung des 

Lärmschutzbereichs vorgesehen gewesen ist, sofern im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

noch nicht mit der Erschließung oder der Bebauung begonnen worden ist. 

(4) Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 gelten nicht für bauliche Anlagen, für die vor der Fest-

setzung des Lärmschutzbereichs eine Baugenehmigung erteilt worden ist, sowie für nichtge-

nehmigungsbedürftige bauliche Anlagen, mit deren Errichtung nach Maßgabe des Bauord-

nungsrechts vor der Festsetzung des Lärmschutzbereichs hätte begonnen werden dürfen.“… 

 

Nachrichtlich gem. Stadtplanungsamt Memmingen: 

Der geplante Kindergarten befindet sich am äußersten Rand der Tag-Schutzzone 2 des Lärm-

schutzbereichs. Das für den Bau des Kindergartens vorgesehene Grundstück wird von der ent-

sprechenden Lärmkontur durchschnitten. Da der geplante Kindergarten in der Zone liegt ist eine 

Ausnahmegenehmigung der Regierung notwendig, da nach § 5 Abs. 1 FlugLärmG Bauverbot 

für Schulen/Kitas gilt (mit Ausnahme bei öffentlichem Interesse). Die Beantragung der Ausnah-

me ist formal erst mit Einreichung des Bauantrags möglich. Für das Gebäude des Kindergartens 

sind erhöhte Schallschutzanforderungen im Sinne des § 3 der Zweiten Verordnung zur Durch-

führung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (2. FlugLSV) einzuhalten. 
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4. Schalleinwirkungen Verkehr 

4.1 Schallemissionen 

Die Ermittlung der Schallemissionen aus dem umliegenden Straßennetz erfolgt nach den Richt-

linien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-19. Danach werden die Schallemissionen einzelner 

Fahrstreifen durch den längenbezogenen Schallleistungspegel LW‘ in dB(A) in 0,5 m über dem 
Gelände angegeben.  

In die Berechnung der Emissionspegel gehen Korrektursummanden u. a. für unterschiedliche 

Straßenoberflächen (DSD), Längsneigungen (DLN) unter Berücksichtigung der maximal zulässi-

gen Geschwindigkeit vFzg ein. 

Die Verkehrsmengen für die Allgäuer Straße und die Bundesautobahn A7 entstammen dem 

Bayerischen Straßeninformationssystem, Zählstellen 80279168 und 80269231 für die Jahre 

2019 und 2024. 

Für die Abbildung des Prognosehorizonts 2035 wird für die Allgäuer Straße eine jährliche Ver-

kehrssteigerung von 1 % und für die A7 von 2 % berücksichtigt. Damit ergibt sich ein Hochrech-

nungsfaktor von 1,11 für die Allgäuer Straße und 1,32 für die A7. 

Als zulässige Geschwindigkeit wird für die Allgäuer Straße 60 km/h, innerorts 50 km/h und für 

die A7 130 km/h angesetzt. Als Fahrbahnbelag wird nicht geriffelter Gussasphalt (DSD = 0 

dB(A)) angenommen. Steigungszuschläge DLN werden ab Steigungen < -6 % / > +2 % (Pkw) 

bzw. < -4 % / > +2 % (Lkw) erforderlich, diese werden abschnittsweise automatisiert auf der 

Grundlage des digitalen Geländemodells vergeben. 

Unter den o. g. Randbedingungen ergeben ausgehend von der Lkw-Verteilung für Bundesstra-

ßen, Gemeindeverbindungsstraßen bzw. Gemeindestraßen gemäß den RLS-19 folgende län-

genbezogene Schallleistungspegel. Hierbei sind aus Gründen der Übersicht keine Steigungszu-

schläge dokumentiert. 

Tab.: 4-1: Schallemissionen aus Straßenverkehr, Prognose 2035 

Straße durch-
schnittliche 

tägliche 
Verkehrs-

stärke  

stündliche 
Verkehrsstärke 

Lkw-Anteil 
p1/p2 
in % 

pkrad-Anteil 
in % 

Geschwindig-
keit  

in km/h 

Schallleis-
tungspegel Lw‘  

in dB(A)/m 

DTV MT MN Tag Nacht Tag Nacht Pkw/ 
Krad 

Lkw Tag Nacht 

St 2031 17.1520 1.028 134 2,8/2,8 3,6/4,9 1,1 0,7 50 50 84,6 76,1 

St 2031 17.1520 1.028 134 2,8/2,8 3,6/4,9 1,1 0,7 60 60 86,2 77,7 

A 7 50.568 2.891 539 3,3/5,5 5,0/12,2 0,3 0,1 130 90 97,6 91,0 
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4.2 Schallimmissionen 

Die Ermittlung der Schallimmissionen für den Straßenverkehr erfolgt nach den RLS-19. 

4.2.1 Freie Schallausbreitung 

Die Berechnungen werden zunächst flächenhaft für das Plangebiet im Raster von 2 m x 2 m, 

9 m über dem Gelände durchgeführt. Die Berechnungsergebnisse finden sich in der Anlage 2.1 

für die Tagzeit und in der Anlage 2.2 für die Nachtzeit. 

tagsüber 

Im Untersuchungsgebiet ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 67 dB(A) an den der All-

gäuer Straße nächstgelegenen Baugrenzen. Der Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) 

für allgemeine Wohngebiete wird damit um 12 dB überschritten. Die Einhaltung des Orientie-

rungswerts ist im gesamten Plangebiet nicht gewährleistet. 

Der Vergleich mit dem Lärmvorsorgewert der 16. BImSchV von 59 dB(A) für allgemeine Wohn-

gebiete zeigt, dass dieser dem Grunde nach ebenso im gesamten Plangebiet überschritten wird. 

nachts 

Der Orientierungswert der DIN 18005 für die Nachtzeit von 45 dB(A) für allgemeine Wohngebie-

te wird an den straßennahen Baugrenzen im Osten um 14 dB überschritten. Die Pegel liegen 

dort bei bis zu 59 dB(A). Am südwestlichen Rand des Plangebiets sind Pegel von bis zu 

56 dB(A) zu erwarten. Die Schallimmissionen resultieren in diesem Bereich maßgeblich aus der 

Bundesautobahn A7. Von einer Einhaltung der Orientierungswerte ist im gesamten Gebiet nicht 

auszugehen. 

Der Grenzwert zur Lärmvorsorge von 49 dB(A) für allgemeine Wohngebiete wird ebenso gene-

rell überschritten. 
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4.2.2 Gebäudelärmkarten 

Um zu einer qualifizierten Einschätzung zu gelangen, welche Pegel an den jeweiligen Fassaden 

der künftigen Gebäude zu erwarten sind, werden ergänzende Berechnungen für mögliche Bau-

körper innerhalb der Baugrenzen durchgeführt. Berücksichtigt werden hierbei die im Rahmen 

des durchgeführten städtebaulichen Wettbewerbs vorgesehenen Schallschutzmaßnahmen für 

die erste Gebäudereihe entlang der Allgäuer Straße. So sind die beiden nördlichen Gebäude 

(Nr. 19 und 20) gebäudehoch zusammenhängend zu errichten. Die übrigen Baukörper nördlich 

der verkehrlichen Erschließung des Plangebiets sind mit Schallschutzwänden (Glaswände) bau-

lich zu verbinden (Haus 19 mit Haus 15 und Haus 15 mit Haus 13). Eine Höhe von 6 m soll nach 

Rücksprache mit dem Stadtplanungsamt nicht überschritten werden. Vorliegend werden die 

Schallschutzwände als überlappende Wände berücksichtigt, so dass eine fußläufige Durch-

gangsmöglichkeit geschaffen wird. 

Die Ermittlung der Beurteilungspegel wird für alle Geschoße, jeweils in der Mitte des zu betrach-

tenden Fassadenabschnitts durchgeführt. Die Anzahl der Geschoße ergibt sich aus den Fest-

setzungen im Bebauungsplan. Als Geschoßhöhe wird einheitlich 3 m berücksichtigt.  

Die Berechnungsergebnisse sind als Anlage 2.3 bis Anlage 2.6 beigegeben. 

Tag 

Im Osten liegen die Pegel bei bis zu 67 dB(A) an den straßenzugewandten Fassaden. An den 

Seitenfassaden ohne Schallschutzmaßnahmen ergeben sich Pegel von 61 bis 65 dB(A). Im 

Erdgeschoß hinter den Lärmschutzwänden ergeben sich deutlich geringere Pegel von 52 bis 

54 dB(A). In den oberen Geschoßen führen die Schallschutzwände zu keinen Pegelverringe-

rungen. Westlich der Bebauung mit Lärmschutzfunktion wird im EG mehrheitlich der Orientie-

rungswert von 55 dB(A) eingehalten. In den oberen Geschoßen wird zumeist der Lärmvorsor-

gewert eingehalten. Eine Überschreitung bleibt auf den südlichen Rand des Plangebiets be-

schränkt. 

Nacht 

Zur Nachtzeit ergibt sich dem Grunde nach eine mit der Tagzeit vergleichbare Situation. Die 

höchsten Lärmpegel ergeben sich im Osten im Nahbereich zur Allgäuer Straße. Diese liegen 

dort bei bis zum 57 dB(A). Weiter im Westen kann im Erdgeschoß überwiegend der Lärmvor-

sorgewert von 49 dB(A) eingehalten werden. In den oberen Geschoßen ist dies nicht der Fall. 

Die höchsten Pegel sind am südlichen Plangebietsrand mit bis zu 55 dB(A) zu erwarten. 

Der Orientierungswert von 45 dB(A) wird mit wenigen punktuellen Ausnahmen generell über-
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4.2.3 Schallschutzmaßnahmen 

Wie aus den Berechnungsergebnissen ersichtlich ist, wirken die Schallimmissionen aus der All-

gäuer Straße maßgebend auf das Plangebiet ein. Zur Nachtzeit wirkt zudem die A7 nicht uner-

heblich auf das Gebiet ein. 

Die Errichtung von aktiven Schallschutzmaßnahmen wie Wälle oder Wände entlang der A7 

kommt vorliegend nicht in Betracht. Auch entlang der Allgäuer Straße erscheint der Bau einer 

Schallschutzwand nicht zweckmäßig. Diese müsste vergleichsweise hoch, deutlich höher als 

5 m ausgebildet werden. Zudem wäre aufgrund der verkehrlichen Erschließung des Baugebiets 

eine lückenlose Maßnahme nicht möglich, so dass diese keine signifikanten Pegelminderungen 

entfalten würde.  

Damit verbleibt die grundsätzliche Möglichkeit, Schallschutzmaßnahmen an der Quelle oder 

aber am Gebäude durchzuführen.  

Quellseitig könnten z. B. Splittmastixasphalte SMA 5 und SMA 8 eingebaut werden. Nach Ta-

belle 4a der RLS-19 würden diese eine Pegelminderung von rd. 2 dB bewirken. Mit Umsetzung 

des Plangebiets wird teilweise in den bestehenden Straßenraum auf Höhe des Gebiets einge-

griffen. Vor diesem Hintergrund erscheint der Einbau einer solchen Decksicht dem Grunde nach 

möglich. Die potenzielle Umsetzung der Maßnahme wäre im Weiteren zu prüfen.  

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sollen vorliegend durch passive Schallschutzmaßnah-

men gewährleistet werden. Für Außenwohnbereiche wie Terrassen oder Balkone sind ab Beur-

teilungspegel von mehr als 59 dB(A), tags konstruktive Lösungen, wie verglaste Loggien oder 

Vergleichbares vorzusehen. 

Gemäß dem Beiblatt 1 der DIN 18005 ist ab Beurteilungspegeln von 45 dB(A) selbst bei teilwei-

se geöffneten Fenstern ein ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. Im Falle einer Über-

schreitung des Pegels sollen lüftungstechnische Einrichtungen in den Schlaf- und Kinderzim-

mern vorgesehen werden, welche bei geschlossenen Fenstern eine ausreichende Frischluftver-

sorgung gewährleisten. Im Plangebiet soll dies generell umgesetzt werden. 

Im Übrigen gelten bezüglich des Außenlärms grundsätzlich die Anforderungen der DIN 4109, 

Schallschutz im Hochbau, so dass gesunde Wohnverhältnisse innerhalb der Gebäude im Sinne 

der Norm gesichert sind. 
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5. Gewerbelärm – außerhalb des Plangebiets 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 2 liegen östlich der Allgäuer Straße gewerblich genutz-

te Flächen, die maßgebend auf das Plangebiet einwirken.  

5.1 Schallemissionen 

Die Flächen befinden sich im rechtkräftigen Bebauungsplan, BP Nr. 45 „Für das Gebiet zwi-
schen Birkenweg, Pfaffenwinkel Dornier- und Allgäuer Straße“. Regelungen um zulässigen 
Emissionsverhalten sind im Bebauungsplan nicht enthalten. Ebenso finden sich in den einzel-

nen Baugenehmigungsbescheiden keine Auflagen zum Lärmimmissionsschutz, aus denen sich 

das Emissionsverhalten ableiten ließe.  

Vorliegend wurden daher in (8) die Schallemissionen der einzelnen Teilflächen vor dem Hinter-

grund der Einhaltung der für Gewerbegebiete geltenden Richtwerte von 65 dB(A), tags und 50 

dB(A), nachts in den jeweils benachbarten Gewerbegrundstücken ermittelt. Die Berechnungen 

stellten dabei jeweils auf einen Abstand der jeweils maßgeblichen Immissionsorte von 3 m zum 

Grundstückrand und auf eine Höhe von 6 m über dem Gelände ab.  

Für die zum Plangebiet am nächsten gelegenen Grundstücksflächen wurden die Schallemissio-

nen mit Blick auf die Einhaltung der o. a. Richtwerte in der Summe mit allen im Einwirkbereich 

liegenden Flächen konkret bestimmt.  

Die Emissionsansätze können nach (13) unverändert in Ansatz gebracht werden. Sie sind in der 

nachstehenden Tabelle nochmals zusammengefasst. Weitere Details können der Untersuchung 

(8) entnommen werden. 

Tab.: 5-1: flächenbezogene Schallleistungspegel 

(Flächenbezeich-

nung)_Betrieb 

Fläche 

[m²] 

flächenbezogene Schallleistungspegel [dB(A)] 

tags nachts 

(1)_Discounter 6255 63 48 

(2)_Leeb Folien 21717 63 48 

(3)_Kutter 7609 63 48 

(4)_Schrapel 3702 65 50 

(5)_ARS24 Car-Hifi 2489 65 50 

(6)_Tedox 10916 63 48 

(7)_Würth 6048 65 50 

(8)_Dänische Bettenlager 3047 63 48 

(a) 1525 65 50 

(b) 2276 63 48 

(c) 1644 63 48 

(d) 2417 63 48 

(e) 2494 63 48 
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(Flächenbezeich-

nung)_Betrieb 

Fläche 

[m²] 

flächenbezogene Schallleistungspegel [dB(A)] 

tags nachts 

(f) 3291 63 48 

(g) 1678 63 48 

(h) 829 63 48 

(i) 1944 63 48 

(j) 1365 63 48 

(k) 2938 63 48 

(l) 6767 63 48 

(m) 345 63 48 

Auf Basis der o. a. flächenbezogenen Schallleistungspegel werden die auf das Plangebiet ein-

wirkenden Schallimmissionen ermittelt. 
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5.2 Schallimmissionen 

Es wird wie zuletzt unterstellt, dass die Unternehmen an Sonn- und Feiertagen nicht tätig sind. 

Damit entfällt die Betrachtung für die Beurteilungszeiträume an diesen Tagen. Maßgebend ist 

somit der Werktag. 

Der Ausbreitungsrechnung liegt das alternative Berechnungsverfahren nach DIN ISO 9613-2, 

zugrunde. Berücksichtigt wird die 1. Reflexion der Baukörper (Reflexionsverlust von 1 dB(A)). 

Eine meteorologische Korrektur, Cmet wurde nicht in Ansatz gebracht. 

Die Berechnungsergebnisse sind als Anlage 4 beigegeben. 

Im Ergebnis der Berechnungen zeigt sich, dass die für allgemeine Wohngebiete lässigen Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm von 55 dB(A) in der Tagzeit und 40 dB(A) in der Nachtzeit am 

Rand der östlichen Baufelder um bis zu 7 dB am Tag und rd. 5 dB in der Nacht überschritten 

werden. An den quellabgewandten Fassaden der östlichen Gebäude werden die zulässigen 

Richtwerte deutlich unterschritten. Während zur Nachtzeit im gesamten Bereich westlich der 

Bebauung mit Schallschutzfunktion der zulässige Richtwert eingehalten wird, ist zur Tagzeit 

punktuell von einer Überschreitung des Richtwerts von 55 dB(A) auszugehen.  

Wie beim Straßenverkehr erscheint die Umsetzung von aktiven Schallschutzmaßnahmen wie 

Wände oder Wälle am östlichen Rand des Plangebiets wenig zielführend. Die Einhaltung der 

Anforderungen an den Lärmimmissionsschutz ist durch folgende Maßnahmen zu gewährleisten:  

Die Aufenthaltsräume der Gebäude sind zu den lärmabgewandten Fassadenseiten zu orientie-

ren, an denen die Immissionsrichtwerte der TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen 

Lärm von 55 dB(A), tags (06:00 bis 22:00 Uhr) bzw. 40 dB(A), nachts (22:00 bis 06:00 Uhr, lau-

teste Nachstunde) eingehalten werden. 

Sofern eine entsprechende Grundrissorientierung nicht möglich ist, kann an den gekennzeich-

neten Fassaden der erforderliche Schutzanspruch auch durch nicht öffenbare Fenster oder vor-

gehängte Fassaden, verglaste Loggien bzw. vergleichbare Konstruktionen nachgewiesen wer-

den, sofern hierdurch keine Aufenthaltsräume im Sinne der BayBO entstehen. Im Falle von bau-

lichen Maßnahmen wie vorgehängten Fassaden, verglaste Loggien oder vergleichbare Kon-

struktionen müssen diese einen Mindestabstand zum jeweiligen Fenster der dahinter liegenden 

Aufenthaltsräume von mehr als 0,5 m aufweisen. Im Rahmen des baurechtlichen Genehmi-

gungsverfahrens ist die schalltechnische Eignung der vorgesehenen Konstruktion zur Einhal-

tung der zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete, für die da-

hinter liegenden Aufenthaltsräume nachzuweisen.  

Für an den gekennzeichneten Fassaden dann mögliche Aufenthaltsräume sind geeignete Maß-

nahmen zur Belüftung, wie eine lärmabgewandte Lüftungsmöglichkeit oder Raumluftanlagen 

vorzusehen, welchen einen ausreichenden Luftwechsel garantieren.  

Wie beim Straßenverkehr sind die schalltechnischen Anforderungen an die Umfassungsbauteile 

der Aufenthaltsräume in Bezug auf den Außenlärm nach DIN 4109 einzuhalten. 
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6. Gewerbelärm – innerhalb des Plangebiets 

Wie in Kap. 2 aufgeführt, wird auf dem Grundstück, FlNr. 1899 eine Schreinerei zur Tagzeit be-

trieben. Der zugehörige Genehmigungsbescheid, Az.: 52-Ra/Scha aus dem Jahr 2002 doku-

mentiert eine maximal zulässige Schallleistung von 80 dB(A) und einen maximal zulässigen 

reduzierten Immissionsrichtwert für das im Norden gelegene Wohngebäude auf der FlNr. 1898 

von 50 dB(A). Die Schallimmission aus den Gewerbeflächen außerhalb des Plangebiets liegt an 

der zur Schreinerei orientierten Fassade zur Tagzeit bei 44 dB(A). 

Der heute im Mischgebiet liegende Immissionsort wird mit dem in Rede stehenden Bebauungs-

plan mit einem allgemeinen Wohngebiet überplant. Ausgehend von den Reglungen im Bauge-

nehmigungsbescheid liegt der Beurteilungspegel aus dem Betrieb der Schreinerei unter Berück-

sichtigung der Ruhezeitenzuschläge im Sinne der TA Lärm bei rd. 52 dB(A).  

In der Summe mit den Schallimmissionen der Gewerbeflächen außerhalb des Plangebiets ergibt 

sich damit insgesamt ein Pegel von rd. 53 dB(A). Der Vergleich mit dem zulässigen Immissions-

richtwert der TA Lärm von 55 dB(A) zeigt, dass dieser künftig eingehalten wird. 

Die künftige schutzbedürftige geplante Wohnbebauung liegt von der Schreinerei weiter als der 

Immissionsort, FlNr. 1898 entfernt. Wird konservativ unterstellt, dass auch dort ein Pegel von 

52 dB(A) aus dem Betrieb der Schreinerei zu erwarten ist, ergibt sich für die nächstgelegene 

Bebauung ausgehend von den Schallimmissionen aus den Gewerbeflächen östlich der Allgäuer 

Straße von 50 dB(A), ein Gesamtpegel von rd. 54 dB(A).  

Ein Konfliktpotenzial im Sinne der TA Lärm ist damit ausgehend von den Regelungen im Ge-

nehmigungsbescheid zum Betrieb der Schreinerei, Dickenreiser Weg 91, FlNr. 1899 nicht zu 

erwarten. 
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7. Fluglärm 

Für den Verkehrsflughafen Memmingen werden seitens des Bayerischen Staatsministeriums für 

Wohnen, Bau und Verkehr die aktuellen Lärmschutzbereiche dokumentiert (11). 

 
Abbildung 3: Lärmschutzbereich für den Verkehrsflughafen Memmingen, Tag-Schutzzonen, Quelle: (11)  

 
Abbildung 4: Lärmschutzbereich für den Verkehrsflughafen Memmingen, Nacht-Schutzzone, Quelle: (11) 
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Das Plangebiet liegt sowohl außerhalb der Tag-Schutzzone 1 als auch außerhalb der Nacht-

schutzzone. Damit ist die Realisierung der geplanten schutzbedürftigen Wohnnutzung mit Blick 

auf das FlugLärmG möglich. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau betragen für allgemeine 

Wohngebiete 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) zur Nachtzeit, vgl. Kap. 3. Konkrete Beurteilungs-

pegel liegen für das Plangebiet nicht vor. Die Isophone der Tag-Schutzzone 2 von 55 dB(A) 

verläuft durch das südliche Plangebiet, vgl. Anlage 1. Danach liegt das Gebiet mehrheitlich in 

einem Bereich mit Beurteilungspegel von weniger als 55 dB(A). Für einen Teilbereich im Südos-

ten ist von geringfügig höheren Pegeln als 55 dB(A) auszugehen. Aus fachlicher Sicht kann un-

terstellt werden, dass ein Wert von 56 dB(A) nicht überschritten sein dürfte. Insofern ergibt sich 

eine nur geringe Überschreitung des Orientierungswert für die Tagzeit. 

Anhand der Isophone für die Nacht-Schutzzone kann der Beurteilungspegel für die Nachtzeit 

nicht abgeschätzt werden. Die Messberichte der Fluglärm-Messstationen (12) dokumentieren 

für den Messpunkt Ungerhausen im Jahr 2024 einen maximalen Monatsmittelwert von rd. 

41,6 dB(A). Für das laufende Jahr 2025 wird ein Wert von 42,2 dB(A) angegeben. Ausgehend 

hiervon ist nicht zu erwarten, dass im Plangebiet ein Beurteilungspegel von mehr als 45 dB(A) 

zu erwarten ist.  

Soweit vereinzelt dennoch die 45 dB(A)-Grenze in der sensiblen Nachtzeit überschritten wäre, 

sind mit den erforderlichen Schallschutzmaßnahmen bezüglich des Straßenverkehrs jedenfalls 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Bezug auf den Nachtschlaf gewährleistet. 

Für den Schallschutznachweis im Sinne der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau wird mit Blick 

auf eine Prognosesicherheit empfohlen, für das gesamten Plangebiet ein Beurteilungspegel aus 

Fluglärm für die Tagzeit von 60 dB(A) und für die Nachtzeit von 50 dB(A) zu berücksichtigen. 
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8. Satzungsvorschlag für den Bebauungsplan 

8.1 Baureihenfolge 

Die Baukörper parallel zur Allgäuer Straße (Gebäude 12, 13, 15, 19 und 20) müssen zeitlich vor 

Bezugsfertigkeit der Bebauung im Westen, mindestens als Rohbau inklusive Fenster mit den 

maximal zulässigen Vollgeschossen errichtet sein. 

Zudem sind die Gebäude 13 und 15 sowie 15 und 19 mit einer Wand mit Schallschutzfunktion 

oder vergleichbar miteinander zu verbinden. Die Höhe der jeweiligen Maßnahme muss mindes-

tens 6 m über dem Geländefußpunkt liegen. Das Schalldämm-Maß muss ≥ 25 dB betragen. 

8.2 Verkehrslärm 

8.2.1 Außenwohnbereiche 

Außenwohnbereiche, wie Terrassen oder Balkone sind an den Fassaden mit Beurteilungspegel, 

tags (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) von mehr als 59 dB(A) im allgemeinen Wohngebiet unzulässig. Die 

davon betroffenen Fassaden sind dem nachfolgenden Lageplanausschnitt zu entnehmen. 
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Eine Ausnahme ist möglich, soweit der erforderliche Schutzanspruch für Außenwohnbereiche 

durch vorgehängte Fassaden, verglaste Loggien oder vergleichbare Konstruktionen nachgewie-

sen wird, die die Einhaltung des Beurteilungspegels aus Verkehr von 59 dB(A), tags gewährleis-

ten oder wenn im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens die Einhaltung des Be-

urteilungspegels aus Verkehr von 59 dB(A), tags anderweitig nachgewiesen wird. 

8.2.2 Schlaf- und Kinderzimmer 

Für Schlaf- und Kinderzimmer sind im gesamten Plangebiet raumlufttechnische Einrichtungen 

vorzusehen, die einen ausreichenden Luftwechsel nach den hierfür einschlägigen Richtlinien 

und Normen gewährleisten. 
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8.3 Gewerbelärm 

Die schutzbedürftigen Räume im Sinne der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau in den Gebäu-

den sind zu den lärmabgewandten Fassadenseiten zu orientieren, an denen die Immissions-

richtwerte der TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm von 55 dB(A), tags 

(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. 40 dB(A), nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, lauteste Nachstunde) 

eingehalten werden. 

Die jeweils von einer erforderlichen Orientierung betroffenen Fassaden sind dem nachfolgenden 

Lageplanausschnitt zu entnehmen. 
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Sofern eine entsprechende Grundrissorientierung nicht möglich ist, kann an den gekennzeich-

neten Fassaden der erforderliche Schutzanspruch auch durch nicht öffenbare Fenster bzw. nur 

zu Reinigungszwecken öffenbare Fenster oder vorgehängte Fassaden, verglaste Loggien bzw. 

vergleichbare Konstruktionen nachgewiesen werden, sofern hierdurch keine Aufenthaltsräume 

im Sinne der BayBO entstehen. Im Falle von baulichen Maßnahmen wie vorgehängte Fassa-

den, verglaste Loggien oder vergleichbare Konstruktionen müssen diese einen lichten Abstand 

zum jeweiligen Fenster der dahinter liegenden Aufenthaltsräume von mehr als 0,5 m aufweisen.  

Für an den gekennzeichneten Fassaden dann mögliche Aufenthaltsräume ist eine lärmabge-

wandte Lüftungsmöglichkeit oder raumlufttechnische Einrichtungen vorzusehen, die einen aus-

reichenden Luftwechsel nach den hierfür einschlägigen Richtlinien und Normen gewährleisten.  

Ausnahmen von den genannten Regelungen sind möglich, wenn die Einhaltung der Immissions-

richtwerte der TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm von 55 dB(A), tags 

(06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. 40 dB(A), nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, lauteste Nachstunde) 

für allgemeine Wohngebiete anderweitig nachgewiesen wird. 
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8.4 Hinweise zur Festsetzung (in die Festsetzung) 

• Im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die schalltechnische Eig-

nung der nach Kap. 8.2.1 vorgesehenen Konstruktion zur Einhaltung des Beurteilungs-

pegels von 59 dB(A), tags aus Verkehr für die dahinter liegenden Außenwohnbereiche 

nachzuweisen.  

• Im Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die schalltechnische Eig-

nung der nach Kap. 8.3 vorgesehenen Konstruktion zur Einhaltung der zulässigen Im-

missionsrichtwerte der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete für die dahinter liegenden 

schutzbedürftigen Räume nachzuweisen.  

8.5 Hinweise zum Lärmimmissionsschutz 

• Befreiungen von den Festsetzungen in Kap. 8.1 sind möglich, wenn für die Bebauung mit 

Schallschutzfunktion ein schalltechnisch gleichwertiger Ersatz im Ergebnis eines ent-

sprechenden Gutachtens geschaffen wird.  

• Befreiungen von den Festsetzungen in Kapitel 8.2.1 sind möglich, wenn ein schalltechni-

scher Nachweis vorgelegt wird, in dem die Einhaltung des Beurteilungspegels von 

59 dB(A), tags auf andere Art und Weise sichergestellt werden kann. 

• Befreiungen von den Festsetzungen in Kapitel 8.2.2 sind möglich, wenn ein schalltechni-

scher Nachweis vorgelegt wird, in dem die Einhaltung des Beurteilungspegels von 

45 dB(A), nachts auf andere Art und Weise sichergestellt werden kann. 

• Befreiungen von den Festsetzungen in Kap. 8.3 sind möglich, wenn ein schalltechni-

scher Nachweis vorgelegt wird, dass die Einhaltung der zulässigen Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm von 55 dB(A), tags (06:00 

Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. 40 dB(A), nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr, lauteste Nachstun-

de) auf andere Art und Weise sichergestellt werden kann. 

• Es gelten grundsätzlich die Anforderungen der DIN 4109, Schallschutz im Hochbau. Im 

Rahmen des baurechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die Einhaltung der Anforde-

rungen der DIN 4109 zusammen mit den Antragsunterlagen für die Gebäude nachzu-

weisen. 
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9. Zusammenfassung 

Das Areal westlich der Allgäuer Straße und östlich des Dickenreiser Wegs soll mit dem Bebau-

ungsplan Nr. 102 „Allgäuer Straße West“ überplant werden. Im Ergebnis einer Reihe von Vorun-
tersuchungen wird als Art der baulichen Nutzung nunmehr allgemeines Wohngebiet festgesetzt.  

Das Bebauungsplangebiet liegt im Einwirkbereich des Straßennetzes von Memmingen, der 

Bundesautobahn A7 und gewerblich genutzter Flächen. In rd. 3,5 km Entfernung liegt der Ver-

kehrsflughafen Memmingen. 

Als Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens wird eine schalltechnische Begutachtung auf der 

Grundlage der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau erforderlich. 

Verkehr 

Im Ergebnis der Ermittlung der Schallimmissionen aus Verkehr zeigt sich, dass der Orientie-

rungswert der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A), tags am östlichen Rand 

des Plangebiets, im Bereich der Baufelder um bis zu 12 dB überschritten wird. Der Grenzwert 

zur Lärmvorsorge der 16. BImSchV von 59 dB(A) wird mit Ausnahme der schallquellenzuge-

wandten Randbebauung im Osten und Süden zumeist eingehalten.  

Zur Nachtzeit liegen die Pegel im Osten bei bis zu 59 dB(A). Der Orientierungswert von 

45 dB(A) wird damit um 14 dB(A) überschritten. Auch an den straßenabgewandten Westfassa-

den kann der Orientierungswert mit wenigen Ausnahmen nicht eingehalten werden. Im südli-

chen Plangebiet ergeben sich Pegel von bis zu 54 dB(A). Mehrheitlich liegen die Schallimmissi-

onen außerhalb der Randzonen bei 47 und 48 dB(A) im Erdgeschoß und in den Obergescho-

ßen um die 50 dB(A). 

Der Orientierungswert von 45 dB(A) wird dem Grunde nach generell überschritten. Der Grenz-

wert zur Lärmvorsorge von 49 dB(A) wird auf der Erdgeschoßebene überwiegend eingehalten. 

Zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen zur Verringerung der Schallimmissionen aus der 

Allgäuer Straße bzw. der A7 kommen insbesondere aus städteplanerischen Gesichtspunkten 

nicht in Betracht. 

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sollen daher durch eine geeignete Grundrissorientie-

rung in Verbindung mit Wohnraumlüftungsanlagen gewährleistet werden. 

Verglaste Loggien oder vergleichbare Konstruktionen sind zudem für mögliche Außenwohnbe-

reiche vorzusehen, an denen der Lärmvorsorgewert der 16. BImSchV von 59 dB(A), tags über-

schritten wird. 
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Gewerbe – außerhalb des Plangebiets 

Die Ermittlung der Schallimmissionen aus dem in Osten auf das Plangebiet einwirkende Gewer-

be verdeutlicht, dass die Beurteilungspegel um bis zu 7 dB bzw. 5 dB über den zulässigen Im-

missionsrichtwerten der TA Lärm von 55 dB(A), tagsüber bzw. 40 dB(A), nachts liegen. Die 

Überschreitungen bleiben überwiegend auf die zu den Gewerbeflächen orientierten Fassaden 

der geplanten Bebauung im Osten beschränkt.  

Zur Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse werden Maßnahmen nach Maßgabe der TA 

Lärm, wie eine geeignete Grundrissorientierung bzw. bauliche Maßnahmen an den Fassaden 

mit einer Überschreitung der Richtwerte der TA Lärm erforderlich. 

Gewerbe – innerhalb des Plangebiets (Schreinerei) 

Auf Grundlage der Auflagen zum Lärmimmissionsschutz im Genehmigungsbescheid der 

Schreinerei am Dickenreiser Weg 91, ist kein Konfliktpotenzial im Sinne der zur Beurteilung von 

Gewerbelärm einschlägigen TA Lärm zu erwarten. 

Fluglärm 

Ausgehend von der Dokumentation der Lärmschutzbereiche für den Verkehrsflughafen Mem-

mingen, liegt ein Teilbereich des Plangebiets im Süden innerhalb der Tag-Schutzzone 2. Dort 

sind zur Tagzeit Beurteilungspegel von um die 56 dB(A) zu erwarten.  

Für die Nachtzeit ist im Ergebnis der Messberichte zu den Fluglärm-Messstationen des Mem-

minger Airports davon auszugehen, dass der Orientierungswert der DIN 18005 von 45 dB(A) 

dem Grunde nach eingehalten ist. Soweit vereinzelt dennoch die 45 dB(A)-Grenze überschritten 

wäre, sind mit den erforderlichen Schallschutzmaßnahmen bezüglich des Straßenverkehrs die 

Raumluftanlagen betreffend, gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse in Bezug auf den Nacht-

schlaf gewährleistet. 

Für die Bemessung des maßgeblichen Außenlärmpegels beim Schallschutznachweis zum 

Schutz gegen Außenlärm wird im Sinne einer Prognosesicherheit empfohlen, den Fluglärm für 

das gesamten Plangebiet mit einem Beurteilungspegel von 60 dB(A), tags und 50 dB(A), nachts 

zu berücksichtigen.  

Sämtliche Regelungen zum Schallschutz sind als Festsetzung im Bebauungsplan aufzuneh-

men. Einen entsprechenden textlichen Vorschlag enthält Kap. 8. 

02. August 2025 

em plan 

 

Elke Mahlknecht 

E
nt

w
ur

f n
ac

h 
§

4a
 A

bs
. 3

B
au

G
B



 

Projekt 2025 1841  Seite 32 

A) Häufig verwendete Abkürzungen 

Aatm Dämpfung aufgrund von Luftabsorption in dB 

Abar Dämpfung aufgrund von Abschirmung in dB 

Adiv Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB 

Agr Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts in dB 

Cmet Meteorologische Korrektur in dB 

dLrefl Pegelerhöhung durch Reflexion in dB 

dLwZ Korrektur Betriebszeiten in dB 

GE Gewerbegebiet 

GI Industriegebiet 

GOK Geländeoberkante 

GW Grenzwert der Lärmvorsorge in dB(A) (16. BImSchV) 

IRW / RW Immissionsrichtwert / Richtwert in dB(A) (TA Lärm) 

L Länge der Schallquelle in m 

Li Innenpegel in dB(A) 

Lr Beurteilungspegel in dB(A) 

LW / LWA Schall-Leistung der Schallquelle in dB(A) 

LW’ längenbezogene Schall-Leistung in dB(A)/m 

LW’’ flächenbezogene Schall-Leistung in dB(A)/m² 

MI / MD / K Mischgebiet / Dorfgebiet / Kerngebiet 

MT, MN stündliche Verkehrsstärke Tag / Nacht  in Kfz / h 

NN Normalnull 

OW Orientierungswert in dB(A) (DIN 18005) 

R’w bewertetes Schalldämm-Maß in dB 

S Fläche der Schallquelle in m² 

S Entfernung der Schallquelle zum Immissionsort in m 

SO Sondergebiet 

WA allgemeines Wohngebiet 

ZR Ruhezeitenzuschlag (Anteil) in dB 
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B) Anlagen 

Anlage 1 Lageplan Übersichtslageplan 

Anlage 2.1 Lageplan Rasterlärmkarte Verkehr, 2 x 2 m, 9 m ü. GOK, Tagzeitraum 

Anlage 2.2 Lageplan Rasterlärmkarte Verkehr, 2 x 2 m, 9 m ü. GOK, Nachtzeitraum 

Anlage 2.3 Lageplan Gebäudelärmkarte Verkehr, EG, Tagzeitraum 

Anlage 2.4 Lageplan Gebäudelärmkarte Verkehr, EG, Nachtzeitraum 

Anlage 2.5 Lageplan Gebäudelärmkarte Verkehr, oberstes Geschoß, Tagzeitraum 

Anlage 2.6 Lageplan Gebäudelärmkarte Verkehr, oberstes Geschoß, Nachtzeitraum 

Anlage 3 Lageplan Übersichtslageplan Gewerbe außerhalb 

Anlage 4.1 Lageplan Rasterlärmkarte Gewerbe, 2 x 2 m, 9 m ü. GOK, Tagzeitraum 

Anlage 4.2 Lageplan Rasterlärmkarte Gewerbe, 2 x 2 m, 9 m ü. GOK, Nachtzeitraum 

Anlage 4.3 Lageplan Gebäudelärmkarte Gewerbe, EG, Tagzeitraum 

Anlage 4.4 Lageplan Gebäudelärmkarte Gewerbe, EG, Nachtzeitraum 

Anlage 4.5 Lageplan Gebäudelärmkarte Gewerbe, oberstes Geschoß, Tagzeitraum 

Anlage 4.6 Lageplan Gebäudelärmkarte Gewerbe, oberstes Geschoß, Nachtzeitraum 

C) Regelwerke 

[1] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -

BImSchG) 

[2] Baugesetzbuch – BauGB – in der Fassung vom 03. November 2017, zuletzt geändert 

20.12.2023 

[3] Baunutzungsverordnung – BauNVO – in der Fassung vom 21. November 2017, zuletzt 

geändert am 03.07.2023 

[4] DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau-Juli 2023, mit Beiblatt 1 

[5] Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr, Lärmschutz in der Bau-

leitplanung, AZ IIB5-4641-002/10 vom 25.07.2024 

[6] Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm – FlugLärmG - zuletzt geändert am 01.07.2007 

[7] Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV, vom 

18.12.2014 

[8] 2. Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV, vom 

04.11.2020 
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[9] Schall 03, Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwerge, Ausgabe 2012 

[10] RLS-19, Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, Ausgabe 2019 

[11] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), 2017 

[12] DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Ausgabe 1997 

[13] Bayerisches Landesamt für Umwelt, Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage, 2007 

[14] Landesamt Nordrhein-Westfalen, Merkblätter Nr. 25, Leitfaden zur Prognose von Geräu-

schen bei der Be- und Entladung von LKW, August 2000 

[15] Hessisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.); Geräusche von Speditionen, Frachtzentren 

und Auslieferungslagern, Wiesbaden, 1995 

[16] Hessisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.); Technischer Bericht zur Untersuchung der 

Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, 

Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typische Geräusche insbesondere 

von Verbrauchermärkten, Wiesbaden, 2005 

[17] Hessisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.); Technischer Bericht: Lkw-Studie: Untersu-

chung von Geräuschemissionen durch logistische Vorgänge von Lastkraftwagen, Wies-

baden, 2024 

[18] VDI 3770, Sport- und Freizeitanlagen, Emissionskennwerte von Schallquellen, Septem-

ber 2012 

[19] DIN 4109, Schallschutz im Hochbau, aktuell gültige Fassung 2018 

[20] Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (Flug-

platz-Schallschutzmaßnahmenverordnung – 2. FlugLSV) 
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D) Grundlagen 

(1) Stadt Memmingen, digitale Plangrundlage Bebauungsplan Nr. 102, Email vom 02.07.2025 

(2) Stadt Memmingen, Baugenehmigungsbescheide für die Betriebe 

- Woringer Straße 2a 

- Woringer Straße 14 

- Allgäuer Straße 57 

- Allgäuer Straße 59 

- Eibenwerg 2 

- Birkenweg 7 

- Zeissweg 2 

- Zeissweg 4 

email vom 01.08.2018 

(3) Stadt Memmingen, Baugenehmigungsbescheid, Schreinerei, Dickenreiser Weg 91, email 

vom 17.07.2018 

(4) Bayerisches Straßenverkehrsinformationssystem, Verkehrsmengen 2024 und 2019 

(5) Bayerische Vermessungsverwaltung, Auszug aus der digitalen Flurkarte, abgerufen 2019 

(6) Bayerische Vermessungsverwaltung, Orthophoto 20 cm, abgerufen 06/07 2025 

(7) em plan, schalltechnische Untersuchung, Projekt-Nr. 2016 884, 08/2016 

(8) em plan, schalltechnische Untersuchung, Projekt-Nr. 2018 1078, 06/2019 

(9) em plan, Ortseinsichten 

(10) Stadt Memmingen, Isophonen, Tag-Schutzzonen und Nacht-Schutzzone, Verkehrsflugha-

fen Memmingen, dxf-Datei 

(11) Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, 

https://www.stmb.bayern.de/vum/luft/fluglaerm/index.php  

(12) Memmingen Airport, Messberichte Fluglärm-Messstationen, https://www.memmingen-

airport.de/unternehmen-business/verantwortung/laermmanagement/ 

(13) Stadt Memmingen, Hinweise zur den Emissionsansätzen der Gewerbegebiete im und au-

ßerhalb des Plangebiets, Email vom 21.01.2025 
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